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Bessere rahmenbedingungen  
für betreuende und pflegende Angehörige
Weil die Bevölkerung in der Schweiz zunehmend älter wird, 
nimmt auch der Bedarf an pflege und Betreuung zu. Die profes-
sionellen und institutionellen Angebote stossen an ihre Grenzen, 
gefragt ist die Unterstützung durch Angehörige. Die politik hat 
mit Aktions- und Förderplänen, sowie mit einem neuen Geset-
zesentwurf zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätig-
keit und Angehörigenbetreuung verschiedene Schritte in die 
richtige Richtung getan. Doch noch bleibt viel zu tun.

In der Schweiz erkranken jährlich ca. 40 000 Menschen neu an Krebs. 
Davon sind 16 000 im erwerbsfähigen Alter. Zudem wird jährlich bei 
etwa 200 Kindern und Jugendlichen vor dem 18. Lebensjahr Krebs 
diagnostiziert. Eine Krebserkrankung und deren Behandlung bringt 
diverse belastende körperliche und psychische Auswirkungen mit 
sich. Die Bewältigung der Krebserkrankung sowie die Rückkehr in 
den Alltag stellen immense Herausforderungen dar und benötigen 
grosse Unterstützung durch die Angehörigen. Deshalb ist Krebs auch 
für Angehörige eine grosse Belastung. Insbesondere in Akut-, aber 
auch in palliativen Situationen sind für den erkrankten Menschen 
die Nächsten die wichtigste Stütze. Der Verlauf bei Krebs ist schwie-
rig vorhersehbar. Für betreuende und pflegende Angehörige bedeu-
tet dieser Spagat zwischen Pflege, Beruf, eigener Familie und eigenen 
Bedürfnissen eine grosse Herausforderung. Dies hat oft negative 
gesundheitliche Auswirkungen und kann zudem zu substanziel-
len finanziellen Einbussen bei einer Reduktion oder bei Verlust der 
Erwerbstätigkeit führen. Die Erwerbstätigkeit gilt es unbedingt zu 
erhalten: So sichert diese nicht nur die Existenz und gewährleistet die 
Altersvorsorge, sondern ermöglicht zudem die gesellschaftliche Teil-
habe und den sozialen Austausch. 

Nötig: Ausbau von Entlastungsangeboten
Der demografische Wandel in der Schweiz geht mit immer mehr 
chronischen Erkrankungen einher. Der Bedarf an Betreuung und 
Pflege für erkrankte Personen nimmt zu. Das Gesundheitswesen mit 
professioneller und institutioneller Pflege allein kann diesen Bedarf 
nicht mehr decken. Dafür stehen weder die notwendigen Fachper-
sonen noch die finanziellen Mittel zur Verfügung. Dies hat auch der 
Bundesrat erkannt. Als Teil seiner gesundheitspolitischen Prioritä-
ten Gesundheit2020 hat er am 5. Dezember 2014 einen Aktionsplan 
zur Unterstützung und Entlastung von pflegenden Angehörigen ver-
abschiedet. Ziel dieses Aktionsplans ist es, für betreuende und pfle-
gende Angehörige gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu 
zählen u. a. passende Unterstützungs- und Entlastungsangebote, die 
es Angehörigen erlauben, sich auch über längere Zeit für ihre kran-
ken und pflegebedürftigen Familienmitglieder zu engagieren, ohne 
ihre Erwerbstätigkeit reduzieren oder aufgeben zu müssen. Nötig 
sind zum einen bessere Informationen und der Ausbau von Ent-
lastungsangeboten, wie Unterstützung durch Freiwillige oder Kurz-

aufenthalte in Alters- und Pflegeheimen. Zum anderen braucht es 
Massnahmen, um die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Ange-
hörigenpflege zu fördern. Die Umsetzung dieser Massnahmen soll 
gemeinsam mit den Kantonen, Gemeinden und privaten Organisa-
tionen angegangen werden.
Die bessere Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit mit Betreuungs- und 
Pflegeaufgaben entspricht auch dem Ziel der Fachkräfteinitiative-
plus (FKI-plus) von Bund und Kantonen aus dem Jahr 2015. Deshalb 
hat der Bundesrat am 4. März 2016 ein Förderprogramm gutgeheis-
sen, welches von 2017 bis 2020 dauert. Das Förderprogramm des 
Bundesamtes für Gesundheit (BAG) hat zum Ziel, die Situation und 
die Bedürfnisse von betreuenden und pflegenden Angehörigen bes-
ser zu verstehen, damit die Anbieter ihre Unterstützungs- und Entlas-
tungsangebote bedarfsgerecht weiterentwickeln können. 
Damit betreuende und pflegende Angehörige ihre Erwerbstätig-
keit beibehalten können, hat der Bundesrat nun einen Vorentwurf 
für das Bundesgesetz über die Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung in die Vernehmlassung 
geschickt (27. Juni bis 16. November 2018). Darin schlägt er drei 
Massnahmen vor:

 l Anspruch auf kurze Abwesenheiten (3 tage) vom Arbeitsplatz 
aufgrund krankheit oder Unfall von verwandten und naheste-
henden personen inkl. lohnfortzahlung
Mit der geplanten Neuregelung erhalten Erwerbstätige einen 
Anspruch auf Freistellung von bis zu drei Tagen (pro Ereignis) für 
die Betreuung von kranken oder verunfallten verwandten sowie 
auch von nahestehenden Personen. Die Notwendigkeit der Betreu-
ung muss nachgewiesen werden. Auch die Lohnfortzahlung ist in 
diesem Fall geregelt. 
 l Betreuungsurlaub für Eltern von schwer kranken oder verun-
fallten kindern (14 Wochen innerhalb 18 Monaten)
Erwerbstätige Eltern, deren Kind infolge Krankheit oder Unfall 
einen erhöhten Bedarf an Begleitung und Pflege hat, sollen 
Anspruch auf einem Betreuungsurlaub von maximal 98 Tagen 
haben. Der Betreuungsurlaub soll über eine Versicherung des 
Lohnausfalles des betreuenden Elternteils über das Bundesgesetz 
über den Erwerbsersatz (EOG) finanziert werden. Der Anspruch 
besteht pro Krankheits- oder Unfallereignis und die 14 Wochen 
können während der Rahmenfrist von 18 Monaten – am Stück 
oder wochenweise – bezogen werden. Wenn beide Eltern erwerbs-
tätig sind, wird der Betreuungsurlaub grundsätzlich paritätisch auf 
beide Elternteile aufgeteilt, sie können aber auch eine abweichende 
Aufteilung vereinbaren.
 l Erweiterung der AHV-Betreuungsgutschriften für die Betreu-
ung von Angehörigen bereits mit leichter Hilflosigkeit und 
auch konkubinatspartner/-innen
Derzeit haben betreuende Angehörige nur Anspruch auf eine 
Betreuungsgutschrift der AHV, wenn die pflegebedürftige Per-
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son Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für mittlere oder 
schwere Hilflosigkeit hat. Neu soll der Anspruch auch bei der 
Betreuung von Personen mit leichter Hilflosigkeit gelten. Zudem 
sollen auch Lebenspartner einen Anspruch auf die Betreuungsgut-
schriften erhalten. Eine Lebensgemeinschaft berechtigt dann zur 
Anrechnung von Betreuungsgutschriften, wenn das Paar während 
mindestens fünf Jahren einen gemeinsamen Haushalt geführt hat.

Damit die Anliegen der betreuenden und pflegenden Angehörigen in 
der Schweiz auch auf politischer Ebene Gehör finden, wurde Anfang 
dieses Jahres eine nationale Interessengemeinschaft (IG) gegrün-
det. Die Gründungsmitglieder der IG für betreuende und pflegende 
Angehörige – Krebsliga Schweiz, Pro Infirmis, Pro Senectute, Schwei-
zerische Rotes Kreuz und Travail Suisse – sind in ihrer täglichen 
Arbeit mit den Herausforderungen der Angehörigenbetreuung und 

-pflege konfrontiert. Sie begrüssen die Bemühungen des Bundesrates, 
die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Care-Arbeit (Betreuung 
und Pflege) zu verbessern. Allerdings reichen die vorgeschlage-
nen Massnahmen zuwenig weit. Beispielsweise braucht es dringend 
zusätzliche bedarfsgerechte, bezahlbare und niederschwellige Unter-
stützungs- und Entlastungsangebote. Insofern sind die vorgeschlage-
nen Massnahmen ein Schritt in die richtige Richtung, es bleibt aber 
noch viel zu tun. Angesichts der demografischen Entwicklung, der 
Notwendigkeit der Eindämmung der Gesundheitskosten sowie dem 
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften muss das langfristige Enga-
gement von betreuenden und pflegenden Angehörigen unbedingt 
unterstützt, gesichert und gefördert werden.

 w Franziska lenz

   leiterin politik & public Affairs krebsliga Schweiz

Die 15 Projekte der Nationalen Strategie gegen Krebs (NSK) sind 
in diverse Unteraktivitäten eingeteilt. Der Umsetzungsplan zur 

Weiterführung der nationalen Strategie 2017 – 2020 zeigt die vielfäl-
tigen geplanten Aktivitäten auf ( http: //www.nsk-krebsstrategie.ch/).
Die Aktivitäten wiederum werden jeweils von einer Institution als 
Lead-Organisation geführt (mit wenigen Ausnahmen, bei denen 
sich zwei Organisationen den Lead teilen), zusätzlich sind zahlreiche 
Partnerorganisationen in die Realisation eingebunden. Die Aktivitä-
ten der NSK bedingen die Zusammenarbeit verschiedener Organisa-
tionen und führen so zu einer sich austauschenden Community. Im 
Folgenden wird der Stand ausgewählter Aktivitäten per Ende Sep-
tember 2018 kurz ausgeführt.
Expertengremium Früherkennung (NSK 2.3): Das Expertengre-
mium Früherkennung (EGF) wurde am 13. September 2018 offi-
ziell konstituiert. Das EGF ist ein unabhängiger Ratgeber, welcher 
von Oncosuisse, Bund, Kantonen sowie Public Health Schweiz 
getragen wird. Ziel ist das Formulieren von Empfehlungen für 
Massnahmen in der Früherkennung von Krebs. Diese Empfeh-
lungen basieren auf wissenschaftlicher Evidenz und berücksichti-
gen medizinische, epidemiologische, ökonomische, rechtliche und 
ethische Aspekte sowie die Interessen der Patientinnen und Pa-
tienten. Die Geschäftsstelle des EGF ist in der Krebsliga Schweiz 
angesiedelt. Prof. Marcel Zwahlen vom Institut für Sozial- und 
Präventivmedizin (ISPM) der Universität Bern präsidiert das Gre-
mium, Leiterin der Geschäftsstelle ist Yvonne Grendelmeier von 
der Krebsliga Schweiz (yvonne.grendelmeier@krebsliga.ch).

Arbeitsgemeinschaft Krebszentren (NSK 4.1.1): Sieben Krebs-
zentren der Deutschschweiz haben sich im Rahmen des ers-
ten Swiss Oncology and Hematology Congress SOHC zur 
Arbeitsgemeinschaft Krebszentren zusammengeschlossen (KS 
Aarau / Baden / Luzern / Winterthur, Claraspital BS, Hirslanden & 
Triemli Zürich). Sechs weitere Spitäler sind als assoziierte Mitglie-
der angeschlossen. Die Krebszentren möchten verschiedene Heraus-
forderungen gemeinsam angehen, beispielsweise die Evaluation von 
Tumordokumentations-Datenbanken oder das Thema «Swissness 
der Qualitätszertifizierungen». Präsident der Gruppe ist der Leiter 

Onkologie des Kantonsspitals Baden, Prof. Dr. Clemens Caspar (cle-
mens.caspar@ksb.ch).
Regionale Netzwerke (NSK 6.2.3): Die SAKK ist an 20 Standorten 
aktiv. Dazu gehören die Universitätsspitäler aber auch Kantonsspitä-
ler und regionale Zentrumsspitäler. Jedes Zentrum hat ein Einzugs-
gebiet von rund 300 000 bis 400 000 Bewohnerinnen und Bewohnern, 
was für klinische Studien eher gering ist. Gerade kleinere Spitäler, die 
ihren Hauptfokus auf die optimale lokale Versorgung und Behand-
lung legen, betreiben oft keine klinische Forschung. Dies führt in 
der Konsequenz aber dazu, dass Patientinnen und Patienten zwar 
in einer lokalen Versorgung gut aufgehoben sind, aber an ein Uni-
versitätsspital oder Zentrumsspital wechseln müssten, wenn sie an 
einer klinischen Studie teilnehmen wollen. Hier setzt die Idee des 
regionalen Netzwerks ein, das klinische Forschung und Versorgung 
auch in kleinräumigen Gebieten verbindet. Im Sommer wurde die 
Ausschreibung zur Teilnahme für interessierte Zentren publiziert, 
bis Ende 2018 werden die teilnehmenden Zentren feststehen. Die 
Umsetzung findet 2019 und 2020 statt. Informationen zum Projekt 
erhalten sie bei der SAKK (Sabine.Bucher@sakk.ch).
Förderung der Selbstwirksamkeit (NSK 5.1.3): Unter der Leitung 
der Onkologiepflege Schweiz und Einbezug der SGPO, KLS sowie der 
NSK wurde zum Thema kreatives Handeln als Mittel zur Stärkung der 
Selbstwirksamkeit ein erstes Projekt im Sinne eines Pilots entwickelt. 
Für diesen Pilot wurde die Aktivität des Schreibens über seine eigenen 
Erfahrungen als Hilfe bei der Verarbeitung der eigenen Krebserkran-
kung gewählt. Es können alternativ aber ebenso weitere Methoden aus 
Theater, Musik, Malerei, Bewegung usw. genutzt werden. Der Pilot fin-
det von November 2018 bis März 2019 statt und wird in der Folge eva-
luiert, um danach flächendeckend und insbesondere den regionalen 
und kantonalen Krebsligen zur Verfügung gestellt werden zu können 
(Informationen: annabarbara.rueegsegger@krebsliga.ch).
Neben diesen Beispielen wird in verschiedenen Arbeitsgruppen 
aktiv an den Themen weitergearbeitet, darin spiegeln sich auch die 
Schwerpunkte der Weiterführung der NSK Qualität, Innovation und 
Koordination.

 w Dr. sc. nat. Michael Röthlisberger

 Co-leiter Gesamtprojekt NSk
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